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im Zahnbüchlein einkleben 

Zahnärztlicher Untersuch 

Pro Schuljahr muss jedes Schulkind einen zahnärztlichen 
Untersuch  ausweisen  können.  Dieser  Zahnuntersuch 
kann  beim  Schulzahnarzt  Dr.  Bobalj,  Pfaffnau  oder  bei 
einem Privatzahnarzt durchgeführt werden. 
Wird  der  Zahnuntersuch  beim  Schulzahnarzt 
durchgeführt,  so  werden  die  Kosten  von  der Gemeinde 
übernommen,  unabhängig  davon,  ob  eine  allfällige 
Behandlung  schliesslich  vom  Schulzahnarzt  oder  vom 
Privatzahnarzt ausgeführt wird. 
Der  Untersuch  beim  Schulzahnarzt  findet  jeweils  im 
Herbst statt. Schüler und Schülerinnen, die 
a)  im Zeitraum vom 1. August bis Mitte September im 

Zahnbüchlein einen Zahnuntersuch / Behandlung bzw. 
b)  bis Ende Dezember einen  fest abgemachten Termin 

beim Privatzahnarzt 
vorweisen  können,  sind  von  einem  zusätzlichen 
Untersuch befreit. (Kontrolle: Klassenlehrer/­in) 

Schulverwaltung  Schulleitung 
Gemeinde Pfaffnau  Pfaffnau / St. Urban 
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